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G U T A C H T E N 
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Der Verkehrswert des unbelasteten1 Grundstücks wurde zum Stichtag 09.12.2025 er-
mittelt mit rd. 
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Ausfertigung Nr. 2 
Dieses Gutachten besteht aus 57 Seiten inkl. 6 Anlagen mit insgesamt 28 Seiten. Das Gutachten wurde in 
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Exposé 30 K 42/24 
 

 

 
Straßenansicht 
 
 
 

Rückansicht 
 
 

Ausschnitt Katasterkarte, Kennzeich-
nung Bewertungsgrundstück gelb 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Hohenschönhausen, 
Blatt 12319N, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Hohenschönhausen,  
Flur 7, Flurstück 380 (500 m²) 
 

Objektadresse: 
 

Manetstraße 27, 13053 Berlin 
 

Grundstückszuschnitt: Straßenfront ca. 18 m;  
mittlere Tiefe ca. 28 m 
 

Bebauung: Einfamilienhaus 
 

Baujahr: 
 

um 2020 (gemäß der zur Verfügung 
gestellten Bauunterlagen) 
 

Ausführung: Die Ausstattungsmerkmale ordnen 
sich in eine dem Baujahr entsprechen-
de, gute Ausstattung ein. 
 

Raumaufteilung: 
 

Vgl. hierzu zusammenfassend die 
Grundrisse in Anlage 4 des Gutach-
tens. Die Wohnfläche wird anhand der 
zur Verfügung gestellten Bauunterla-
gen mit 135,66 m² berücksichtigt (EG 
70,42 m² und OG 65,24 m²).  
 

Baumängel/ 
Bauschäden: 
 

keine ersichtlich 
 

Nutzung: 
 

Wohnen 
 

Vertragsgegenstand:     Das Bewertungsobjekt ist durch die 
Eigentümer  eigengenutzt. 
 

örtliche Lage: Das Bewertungsgrundstück befindet 
sich im Berliner Bezirk Lichtenberg, im 
Ortsteil Alt-Hohenschönhausen. Die 
Entfernung zum Stadtzentrum Berlin 
(Alexanderplatz) beträgt ca. 7 km. Ge-
schäfte des täglichen Bedarfs, Schu-
len, Ärzte, öffentliche Verkehrsmittel, 
etc. befinden sich zusammenfassend 
in fußläufiger Entfernung. Es handelt 
sich um eine mittlere Wohnlage. 
 

Verkehrswert:           
 

951.000,00 € 
(zum Wertermittlungsstichtag) 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus 
 

Objektadresse: 
 

Manetstraße 27, 13053 Berlin 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Hohenschönhausen, Blatt 12319N, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: Gemarkung Hohenschönhausen, Flur 7, Flurstück 380 (500 m²) 
 

1.2 Angaben zum Auftraggeber 
Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Lichtenberg, Abt. Zwangsversteigerungen, 
Roedeliusplatz 1, 10365 Berlin 
 

Auftrag vom 31.10.2025 (Datum des Auftragsschreibens), ein-
gegangen am 10.11.2025 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Aufhebung der Ge-
meinschaft im Rahmen der Zwangsversteigerung 
 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag, 
Tag der Ortsbesichtigung: 
 

09.12.2025 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Antragsteller, Antragsgegnerin, der unterzeichnende Sachver-
ständige 
 

vom Auftraggeber wurden zur Verfügung 
gestellt: 
 
vom Antragsteller wurden im Ortstermin 
zur Verfügung gestellt: 
 
 
 
 
von der Antragsgegnerin wurde zur Ver-
fügung gestellt: 
 
vom Sachverständigen ergänzend heran-
gezogene bzw. erarbeitete Unterlagen, 
Erkundigungen, Informationen: 
 

 Grundbuchauszug v. 31.10.2025 
 
 

 Grundrisse und Schnitt; 
 Lageplan; 
 Funktionale Leistungsbeschreibung – Zimmermannarbeiten 

(Vergabe 2019 für Ausführung 2020, als Entwurf, ohne An-
gaben zu Bieter, Angebotssumme etc.); 

 
 Anschreiben mit allg. Informationen v. 17.11.2025; 
 
 

 Liegenschaftskartenauszug und Luftbild; 
 Auskunft Bodenrichtwert vom GAA zum Stichtag 01.01.2025; 
 Auszug Straßenkarte, Stadtplan; 
 Auskunft/Recherche Baulastenverzeichnis; 
 Auskunft/Recherche Denkmalschutz; 
 Auskunft/Recherche planungsrechtliche Beurteilung; 
 Auskunft/Recherche Altlasten; 
 Auskunft/Recherche beitragsrechtl. Situation KAG/BauGB; 
 örtliche Recherchen 
 

Die behördlichen Auskünfte sind in Anlage 6 beigefügt. 
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1.4 Fragen des Gerichts 
Postanschrift: 
 
Mieter/Nutzer: 
 
baulicher Zustand, Reparaturen: 
 
Gewerbebetrieb: 
 
Maschinen/Betriebseinrichtungen: 
 
 
Verdacht auf Hausschwamm: 
 
 
baubehördliche Beschränkungen oder 
Beanstandungen, Bauauflagen: 
 
 
Altlasten: 
 
 
 
Wohnpreisbindung: 
 
 
Energieausweis: 

Manetstraße 27, 13053 Berlin 
 
Das Bewertungsobjekt wird durch die Eigentümer eigengenutzt.  
 
Der bauliche Zustand ist dem Baujahr entsprechend gut. 
 
Ein Gewerbebetrieb besteht augenscheinlich nicht. 
 
Es sind keine Maschinen bzw. Einrichtungen vorhanden, die 
nicht mitgeschätzt wurden. 
 
Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf Hausschwamm begrün-
den könnten, wurden nicht festgestellt. 
 
Baubehördliche Beschränkungen, Beanstandungen oder Bau-
auflagen konnten ausgehend von der vorhandenen Bebauung 
nicht festgestellt werden.  
 
Anhaltspunkte, die einen Altlastenverdacht begründen könnten, 
wurden nicht festgestellt. Es besteht keine Eintragung im Bo-
denbelastungskataster. 
 
Es liegen keine Informationen vor, wonach eine Wohnpreisbin-
dung nach § 17 WoBindG besteht.  
 
Ein Energieausweis wurde auf Nachfrage nicht zur Verfügung 
gestellt. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland und Einwohnerzahl: 
 

Berlin (ca. 3.903.000 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Berlin / WebAtlas Berlin 
 

Bezirk und Einwohnerzahl: 
 

Lichtenberg (ca. 317.000 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Berlin / Berlin Bezirke 
 

Ortsteil und Einwohnerzahl: 
 

Alt-Hohenschönhausen (ca. 53.100 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Berlin / Berlin Ortsteile 
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überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Berlin-Zentrum (Alexanderplatz) (ca. 7 km entfernt) 
 

Landeshauptstadt: 
Potsdam-Zentrum (Bassinplatz) (ca. 38 km entfernt) 
 

Bundesstraßen: 
B 2 (ca. 2 km entfernt) 
 

Autobahnzufahrt: 
A 114, AS Pasewalker Straße (ca. 7 km entfernt) 
A 10, AS Berlin-Hohenschönhausen (ca. 11 km entfernt) 
 

Bahnhof: 
S-Bahnhof Gehrensee (ca. 3 km entfernt) 
Bahnhof Berlin Ostkreuz (ca. 6,5 km entfernt) 
 

Flughafen: 
Berlin-Brandenburg BER (ca. 27 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 
Mikrolage: 
 

 
Ausschnitt aus Anlage 2 des Gutachtens 
 

Das Bewertungsgrundstück befindet sich im Berliner Bezirk 
Lichtenberg, im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen. Die Entfernung 
zum Stadtzentrum Berlin (Alexanderplatz) beträgt ca. 7 km. Ge-
schäfte des täglichen Bedarfs, Schulen, Ärzte, öffentliche Ver-
kehrsmittel, etc. befinden sich zusammenfassend in fußläufiger 
Entfernung.  
 

Wohnlage: 
 

 
(Auszug Legende) 
 
 

mittlere Wohnlage 
 

 
Quelle: Geoportal Berlin/Wohnlagenkarte Adressen, Berliner Mietspiegel 2024 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen;  
überwiegend offene, I-III geschossige Bauweise 
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Beeinträchtigungen: 
 

Das Bewertungsgrundstück befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Kindertagesstätten. Vgl. hierzu auch den nachfol-
genden Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte. Im örtlichen 
Marktgeschehen in der Stadt Berlin werden derartige Lage-
nachteile (zeitweise erhöhte Lärmbeeinträchtigung) mit den 
Lagevorteilen (gute städtische Infrastruktur) ausgeglichen und 
nicht gesondert berücksichtigt.  
 

Topografie: eben 
 

2.2 Gestalt und Form 
Grundstück: 
 

 
Ausschnitt aus Anlage 3 des Gutachtens 
 

Luftbild: 

 
Ausschnitt aus Anlage 3 des Gutachtens 
 

Gestalt und Form: Straßenfront ca. 18 m; mittlere Tiefe ca. 28 m; Größe 500 m² 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 
 

örtliche Verbindungsstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwege vorhanden, 
befestigt mit Gehwegplatten 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanal-
anschluss; Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 

keine Grenzbebauung des Einfamilienhauses; überwiegend 
eingefriedet durch Zaun (straßenseitig nur Bauzaun) 
 

Grundwasserkarte: 
 

 
(Auszug Legende) 
 

Der Flurabstand des Grundwassers beträgt > 40 m. 

 
Quelle: Umweltatlas Berlin / Flurabstand des Grundwassers 2020 (Umweltatlas) 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit augenscheinlich ersichtlich): 
 

Soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich und ausge-
hend von der vorhandenen Bebauung besteht ein gewachsen-
er, normal tragfähiger Baugrund. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 
 

Altlasten: 
 

Die Auskunft der Bodenschutzbehörde über mögliche umwelt-
schädigende Belastungen des Grund und Bodens ergab, dass 
das Bewertungsobjekt nicht im Altlastenkataster registriert ist. 
Das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen 
kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

 
 
 
 

 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 
31.10.2025 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grund-
buchs von Hohenschönhausen, Blatt 12319N, folgende Eintra-
gung: 
 

lfd. Nr. 2: Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Auf-
hebung der Gemeinschaft. 

 

Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs bleiben bei der Werter-
mittlung im Rahmen der Zwangsversteigerung unberücksichtigt. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs 
verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht be-
rücksichtigt.  
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Bodenordnungsverfahren: 
 

Ein Bodenordnungsverfahren konnte nicht ermittelt werden. 
Anhaltspunkte, welche ein Bodenordnungsverfahren begründen 
könnten, wurden nicht festgestellt. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten konnten nicht festgestellt 
werden. In der vorliegenden Wertermittlung wird (ggf. fiktiv) da-
von ausgegangen, dass keine nichteingetragenen Rechte und 
Lasten vorliegen. Weitere Nachforschungen und Untersuchung-
en wurden vom Sachverständigen nicht angestellt. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

keine 
 

Denkmalschutz: 

 
(Auszug Legende) 

Das Bewertungsobjekt unterliegt nach Einsicht in die Denkmal-
karte Berlin nicht dem Denkmalschutz. Gemäß behördlicher 
Auskunft besteht keine Eintragung in der Denkmalliste. 
 
 

 
Quelle: Geoportal Berlin / Denkmalkarte 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellung im Flächennutzungsplan: 
 

 
 
 

(Auszug Legende) 
 
 

Wohnbaufläche (W4) mit landschaftlicher Prägung 
 

 
Quelle: Geoportal Berlin / FNP (Flächennutzungsplan), aktuelle Arbeitskarte 
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Festsetzungen im Bebauungsplan  
XXII-31: 
 
 

Allgemeines Wohngebiet; offene Bauweise; GRZ 0,2; maximal 
2 Vollgeschossen; 
 

Es ist ein mindestens 4 m tiefer Vorgarten einzuhalten, in dem 
bis auf Wege und Zufahrten keine baulichen Anlagen zulässig 
sind. Die Bauzone für die Hauptanlagen beträgt 20 m und endet 
damit 24 m hinter der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie. 
Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen können außerhalb der 
rückwärtigen Baugrenze errichtet werden. Vgl. hierzu auch die 
behördliche Auskunft in Anlage 6 des Gutachtens.  
 
 

 
Quelle: https://www.berlin.de/bebauungsplan-lichtenberg/abgeschlossene-ver 
fahren/bplanxxii31.pdf&ved=2ahUKEwjN7MLQ7reRAxXp7AIHHZgcOucQFno 
ECBsQAQ&usg=AOvVaw2ducPL4W66TK27eI7Dm900 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Bei dieser Werter-
mittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Durch den An-
tragsteller wurden im Ortstermin Bauunterlagen zur Verfügung gestellt, wie diese in Punkt 1.3 des Gutach-
tens zusammenfassend aufgeführt sind. Im Übrigen wurden durch die Verfahrensbeteiligten keine Objekt-
unterlagen zur Verfügung gestellt und die Fragen zum Bewertungsobjekt zusammenfassend nicht beant-
wortet. Eine Anfrage auf Einsicht in das Bauaktenarchiv wurde durch die Behörde mit einer Eingangsbestä-
tigung am 11.11.2025 insoweit beantwortet, dass auf Grund sehr zahlreicher Anfragen eine kurzfristige Ein-
sicht nicht möglich ist und eine Terminvereinbarung erst erfolgen kann, wenn die Akten aus dem Zentralar-
chiv beschafft werden konnten. Auf ergänzende telefonische Nachfrage teilte die Behörde am 25.11.2025 
mit, dass die Bearbeitung mindestens weitere 8 Wochen in Anspruch nimmt und eine Einsicht frühestens 
Februar 2026 realisierbar ist. Eine Einsicht in das Bauaktenarchiv konnte daher nicht durchgeführt werden. 
 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 
Entwicklungszustand (Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV21) 
 

abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der vorhandenen Er-
schließungsanlagen hinsichtlich des abgabenrechtlichen Zu-
stands für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG 
gemäß Auskunft derzeitig beitrags- und abgabenfrei. 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt. Es wird hierzu auch auf die behördlichen Auskünfte in Anlage 6 des Gutach-
tens verwiesen. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsob-
jekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle eine aktuelle schriftliche Bestätigung einzuho-
len. 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Das Be-
wertungsobjekt ist am Wertermittlungsstichtag durch die Eigentümer eigengenutzt.  
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie 
die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit 
beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die 
offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereich-
en können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über 
nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des 
Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit ein-
zelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, 
Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -
schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In die-
sem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Ver-
kehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Un-
tersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

 
2-geschossiges, unterkellertes Einfamilienhaus, Flachdach, frei-
stehend 
 

Baujahr: 
 

um 2020 (sachverständig geschätzt gemäß der zur Verfügung 
gestellten Bauunterlagen) 
 

Energieeffizienz: 
 

Ein Energieausweis wurde auf Nachfrage nicht zur Verfügung 
gestellt. 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. Die Türöffnung-
en sind überwiegend nicht 90 cm breit oder breiter. Die Räu-
me/Bäder verfügen tlw. über keine ausreichende Bewegungs-
fläche. Auf Grund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Al-
tersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart, etc.) wird in dieser Wertermittlung jedoch 
davon ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen 
oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisent-
scheidung hat und somit nicht in der Wertermittlung berücksich-
tigt werden muss. 
 

Außenansicht: verputzt/gestrichen 
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3.2.2 Raumaufteilung 
Bezüglich der Raumaufteilung wird auf die Grundrisse in Anlage 4 des Gutachtens verwiesen, wie diese 
durch den Antragsteller im Ortstermin zur Verfügung gestellt wurden. Die Raumaufteilung stellt sich ent-
sprechend der Grundrisse und den Erkenntnissen im Ortstermin zusammenfassend wie folgt dar: 
 

Kellergeschoss: Flur, 2 Räume, Hauswirtschaftsraum mit Heizung, etc. 
 Der Bereich unter der Treppe ist als Abstellnische hergestellt. 
 

Erdgeschoss:  Diele/Eingangsbereich, Garderobe, DU/WC, 1 Zimmer mit offener Küche (inkl. 
Speisekammer) 
Die Speisekammer ist in die Einbauküche integriert und über eine Schranktür zu-
gänglich. Ein Kamin war im Ortstermin nicht vorhanden.   

 

Obergeschoss:   Flur, 3 Zimmer, Bad, Ankleide 
Die Kinderzimmer sind nicht über eine Tür miteinander verbunden. Im Bad wurden 
WC- und Duschbereich getauscht, so dass sich die Dusche im Zugangsbereich und 
das WC im rückwärtigen Bereich befindet.  

 

In den zur Verfügung gestellten Grundrissen sind Raumflächen angegeben, welche für die nachfolgende 
Wertermittlung als Wohnfläche in Erd- und Obergeschoss berücksichtigt werden. Die Wohnfläche beträgt 
demnach im Erdgeschoss 70,42 m² und im Obergeschoss 65,24 m², mithin insgesamt 135,66 m². 
 

3.2.3 Gebäudekonstruktion 
Durch den Antragsteller wurden im geringen Umfang Bauunterlagen zur Verfügung gestellt, vgl. hierzu in 
Punkt 1.3 des Gutachtens. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf diese Unterlagen, insbesondere 
bezogen auf die nicht sichtbaren Bauteile und Konstruktionen. 
 
Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Bodenplatte; Kellergeschoss als schwarze Wanne ausgeführt 
 

Keller:  
 

Mauerwerk, Massivdecken, Betonfußboden 

Umfassungs-/Innenwände: 
 

Mauerwerk, tlw. leichte nichttragende Trennwände 

Geschossdecke: 
 

massiv 
 

Treppen: 
 

KG-EG: 
geradläufige, massive Konstruktion mit Trittstufen aus Holz; 
kein Geländer oder Handlauf 
 

EG-OG:   
geradläufige Metallkonstruktion mit Trittstufen aus Holz; Metall-
geländer 
 

Hauseingangsbereich: 
 

Eingangstür mit integriertem Griff 
 

Dach: Flachdachkonstruktion; Entwässerung aus Metall 
 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

zeitgemäße Ausstattung; je Raum i.d.R. ein bis mehrere Licht-
auslässe und mehrere Steckdosen; Telefonanschluss; Alarman-
lage und Videoüberwachung;  
 

Gemäß Auskunft im Ortstermin ist auf dem Flachdach eine PV-
Anlage mit 10 kWp, im Objekt ein Batteriespeicher und eine 
Wallbox an der Gebäudefassade installiert. Die Verfahrensbe-
teiligten stellten hierzu jedoch keine weiteren Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung, so dass keine abschließende 
Angabe möglich ist. Zudem teilte der Antragsteller im Ortster-
min mit, dass er Alleineigentümer der Anlage und entsprechend 
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im Marktstammdatenregister als Eigentümer registriert sei. Die 
Antragsgegnerin stellte keine weiteren Informationen zur Verfü-
gung. Sachverständig kann nicht beurteilt werden, in welchem 
Eigentum die Anlage tatsächlich steht. Ungeachtet dessen wer-
den derartige Anlagen bei neugebauten Einfamilienhäusern im 
örtlichen Marktgeschehen grundsätzlich nicht gesondert be-
rücksichtigt, da diese regelmäßig Bestandteil einer zeitgemä-
ßen technischen Gebäudeausstattung sind, unter anderem 
auch auf Grund der ab dem 01.01.2023 geltenden Verpflichtung 
zur Installation und zum Betreiben einer PV-Anlage bei Neubau. 
In der nachfolgenden Wertermittlung wird die Anlage daher 
zusammenfassend nicht gesondert berücksichtigt. 
 

Heizung: 
 

Sole-Wärmepumpe (gemäß Auskunft im Ortstermin und soweit 
entsprechend der Anlage im HWR auch ersichtlich); Fußboden-
heizung 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen 
 

Warmwasserversorgung: zentral über Heizung 
 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
Bodenbeläge: 
 

Holzboden, Fliesen 
 

Wandbekleidungen: 
 

Anstrich; in Bädern Fliesen, überwiegend in den Nassbereichen 

Deckenbekleidungen: 
 

Anstrich 

Fenster: 
 

Metallfenster mit Isolierverglasung; im KG tlw. Kunststofffenster; 
überwiegend bodentiefe Fensterelemente; Schiebetürelemente 
im Koch-/Wohn-/Essbereich im EG; überwiegend Raffstore; 
Fensterbänke außen aus Metall; festverglastes Fensterelement 
im Zimmer im OG als Wandtrennung zum Luftgeschoss 
 

Zimmertüren: 
 

Holztüren; Holzzargen  
 

sanitäre Installation: 
 

zeitgemäße Wasser- und Abwasserinstallation;  
DU/WC im EG: bodengleiche Dusche mit Glastrennwand, WC, 
Waschtisch; 
Bad im OG: eingebaute Wanne, bodengleiche Dusche mit Glas-
trennwand, WC, Waschtisch 
HWR im KG: Waschmaschinenanschluss, Ausgussbecken. 
 

Küchenausstattung: 
 

Einbauküche im EG, bestehend aus Ober-/Unter-/Hochschränk-
en mit Kücheninsel und hinter einer Schranktür integrierter 
Speisekammer; Arbeitsplatten mit Spüle und Armatur sowie 
Kochfeld mit integriertem Dunstabzug; Einbau-Backofen, Ein-
bau-Mikrowelle, Einbau-Spülmaschine (Schrankblende fehlt); 
Beleuchtung;  
 

Gemäß Auskunft im Ortstermin wurde die Einbauküche zu ei-
nem Kaufpreis zwischen 20.000 und 27.000 € mit Gebäudefer-
tigstellung eingebaut. Hinsichtlich der Kaufpreishöhe bestand 
keine Einigkeit zwischen den Verfahrensbeteiligten. Die Ein-
bauküche wird mit einem Zeitwert i.H.v. pauschal 15.000,00 € in 
der nachfolgenden Wertermittlung berücksichtigt. 
 

Grundrissgestaltung: zweckmäßig 
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3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: 
 

keine vorhanden 

besondere Einrichtungen: 
 

Einbauschränke (u.a. Garderobe, Ankleide); Die Einbauschrän-
ke werden mit einem Zeitwert i.H.v. pauschal 10.000,00 € in der 
nachfolgenden Wertermittlung berücksichtigt. 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Bauschäden und Baumängel, 
Allgemeinbeurteilung: 

Das Bewertungsobjekt befindet sich zusammenfassend augen-
scheinlich in einem dem Baujahr entsprechend guten Bau- und 
Unterhaltungszustand. Es waren keine Baumängel/Bauschäden 
im Ortstermin  ersichtlich. Durch die Verfahrensbeteiligten er-
folgten diesbezüglich auch keine Informationen.  
 

wirtschaftliche Wertminderungen: keine 
 

3.3 Sonstige bauliche Anlagen und Außenanlagen 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz; Gartenanlagen und Pflanzungen; 
Wege-/Hofbefestigung aus Naturstein; Terrasse aus Holz; überwiegend eingefriedet durch Zaun (straßen-
seitig nur Bauzaun); Außenwasserhahn und Bewässerungsanlage (soweit ersichtlich) 
 

Die Außenanlagen sind im geringen Umfang nicht fertig hergestellt. Ausgehend von den Erkenntnissen im 
Ortstermin fehlt insbesondere die straßenseitige Einfriedung. Ausgehend vom örtlichen Marktgeschehen 
erfolgt für die Objektart diesbezüglich keine gesonderte Berücksichtigung. Zudem werden die vorhandenen 
Außenanlagen in der nachfolgenden Wertermittlung modellkonform nur pauschal berücksichtigt bzw. sind 
im üblichen Umfang im Mietansatz berücksichtigt.  
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 
Gemäß § 74a Abs. 5 ZVG ist der Grundstückswert im Zwangsversteigerungsverfahren vom Vollstreckungs-
gericht auf der Grundlage des Verkehrswertes festzusetzen. 
 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbelastete, mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 
13053 Berlin, Manetstraße 27, zum Wertermittlungsstichtag 09.12.2025 ermittelt. 
 

Grundstücksdaten: 
Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Hohenschönhausen 12319N 1 7 380 500 m² 
 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände die-
ses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Im-
moWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig 
mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung 
von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. Das Sach-
wertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Subs-
tanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bode-
nwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 
34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sach-
wertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt 
sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum 
Wertermittlungsstichtag. Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen An-
lagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im 
Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bo-
denwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der 
durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwert-
zone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. 
Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüg-
lich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Boden-
wertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Er-
schließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonsti-
gen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des 
Bodenrichtwerts berücksichtigt. Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, 
das Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß 
zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere: 
 besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
 Baumängel und Bauschäden, 
 grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 
 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks 900,00 €/m² zum Stichtag 
01.01.2025. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,4 

Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 
 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 09.12.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,4 

Grundstücksfläche (f) = 500 m² 
 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
09.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 900,00 €/m²  

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor  

Stichtag 01.01.2025 09.12.2025   1,000 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche)   1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 900,00 €/m²  

GFZ 0,4 0,4   1,000  

Fläche (m²) keine Angabe 500   1,000  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert  = 900,00 €/m²  

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts  

objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert   = 900,00 €/m²  

Fläche    500 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 450.000,00 €  
 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 09.12.2025 insgesamt 450.000,00 €. 
 
Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist nicht 
erforderlich, da zwischen Richtwert- und Wertermittlungsstichtag keine wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetre-
ten bzw. zu erwarten sind. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin veröffentlicht diesbezüglich im Ad 
hoc Marktreport, Ausgabe Dezember 2025 (Stand 01.12.2025), eine Preisentwicklung für Bauland im individuellen Woh-
nungsbau (in %), wonach im Bezirk Lichtenberg zwischen 92 % und 108 %, im Ø 100 % des Bodenrichtwerts zum 
01.01.2025 gezahlt wurden. Eine Stichtagsanpassung erfolgt daher nicht.  
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4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 ImmoWertV 21 be-
schrieben. Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der 
auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie 
der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der 
zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgelei-
tet. Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichs-
wertverfahren nach den §§ 24 - 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wür-
de, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. Besonderer 
Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durch-
schnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objek-
tart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. Der vorläufige Sachwert 
der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, entsprechend der 
Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Er-
fahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. Die 
Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. Der so 
rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem ört-
lichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. 
h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berech-
nete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachw-
erts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläu-
figen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwerter-
mittlung dar. Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein 
Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sons-
tige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläu-
figen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücks-
merkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veran-
schlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit 
annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitlich-
es Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hin-
reichend genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit kon-
stanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Ein-
ordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. Die Normal-
herstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ 
des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag 
ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende 
Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. Die Baunebenkosten 
sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnitt-
lichen örtlichen Baukosten, zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnitt-
lichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 Immo-
WertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegen-
den Modell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsge-
mäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist 
in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter 
am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude 
fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wur-
den oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhal-
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise beson-
dere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) 
können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt wer-
den. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (ins-
besondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfrie-
dungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den 
am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. Das herstell-
ungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten 
Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors, also den an das kon-
krete Wertermittlungsobjekt und die zum Wertermittlungsstichtag vorliegenden allgemeinen Wertverhält-
nisse angepassten Sachwertfaktor. Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläu-
tert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. 
a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet wer-
den. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert 
des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objekt-
spezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezi-
fische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufigen Sachwert be-
rücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modellkon-
formität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 
entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Sub-
stanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhausgrundstücke 
anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem 
Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße. Durch die sachrichti-
ge Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sach-
wertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
  



Verkehrswertgutachten zu dem Grundstück: Manetstraße 27, 13053 Berlin 
Az. 30 K 42/24 Gutachten-Nr.: 2025 - 172   Seite 20 von 57 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abwei-
chungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel 
und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder 
Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangel-
hafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die 
Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. Bauschäden sind auf unterlass-
ene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumäng-
eln zurückzuführen. Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen 
auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann 
durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zerstörungsfrei – augenschein-
lich untersucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung ein-
es Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter 
etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestands-
aufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung ange-
setzt sind. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 
 

Gebäudebezeichnung    Einfamilienhaus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  1.025,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

 Brutto-Grundfläche (BGF)  x  185,00 m² 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

 =  189.625,00 € 

Baupreisindex (BPI) 09.12.2025 (2010 = 100)  x  189,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

 =  359.529,00 € 

Regionalfaktor  x  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 

 =  359.529,00 € 

Alterswertminderung    

 Modell    linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 Restnutzungsdauer (RND) 

   80 Jahre 
 75 Jahre 

 prozentual    6,25 % 

 Faktor  x  0,9375 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Her-
stellungskosten 

 =  337.058,44 € 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
(Zeitwert) 

  
+ 

  
25.000,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  362.058,44 € 
 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  362.058,44 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  14.482,34 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 376.540,78 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  450.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 826.540,78 € 

Sachwertfaktor  1,15 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge   0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 950.521,90 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  0,00 € 

Sachwert  = 950.521,90 € 

 rd. 951.000,00 € 

 

4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Gebäudeflächen (Brutto-Grundfläche (BGF) oder Wohnfläche (WF)) wurden aus den zur Verfügung 
gestellten Bauunterlagen entnommen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und 
den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der 
Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1, in der unterstellten Standardstufe 4 für ein freistehendes Einfa-
milienhaus (KG, EG, OG, FD oder flach geneigtes Dach) mit 1.025,00 €/m² BGF entnommen. 

Baupreisindex 

Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten in-
terpoliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der 
zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 
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Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauscha-
le Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind u.a. die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 
und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 

Bezeichnung Zeitwert 

Einbauschränke, pauschal rd. 10.000,00 € 

Einbauküche, pauschal rd. 15.000,00 € 

Summe 25.000,00 € 
 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der 
Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor an-
gesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin soweit möglich erfasst und in ihr-
em vorläufigen Sachwert modellkonform prozentual mit 4,00 % der Gebäudesachwerte insg. (362.058,44 
€), mithin mit 14.482,34 € geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswer-
te für durchschnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die 
Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in 
Anlage 1 ImmoWertV dargestellten Gesamtnutzungsdauern mit 80 Jahren entnommen 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der 
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundelie-
gende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage von verfügbaren Anga-
ben des Gutachterausschusses und des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus 
dem Sprengnetter-Marktdatenportal bestimmt. 
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4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. Die Er-
mittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für 
den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als 
Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). Das Ertragswertverfahren fußt auf der 
Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Ver-
zinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertrags-
wert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die 
auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. An-
pflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Da-
gegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation 
des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich 
als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech-
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschafts-
zinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von 
„Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen“ zusammen. Ggf. bestehende besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berück-
sichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu 
berücksichtigen. Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich er-
zielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig 
gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als 
marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese 
marktüblich sind. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den übli-
chen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung 
des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich 
sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Miet-
ausfallwagnis und die Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Er-
tragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen 
Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder 
sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer 
Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 
21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirt-
schaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum 
angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)-
Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfall-
enden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleich-
zusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonsti-
gen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
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Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeig-
neter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich 
Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als 
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegen-
schaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswert-
verfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegen-
schaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden 
die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise 
berücksichtigt sind. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21), Besondere objektspezifische Grund-
stücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21), Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 
21), Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Vgl. diesbezüglich die Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 
Gebäudebezeichnung Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Mieteinheit (m²) (Stk.) (€/m² bzw. Stk.) monatlich (€) jährlich (€) 

Einfamilienhaus  135,66  17,50 2.374,05 28.488,60 

Stellplatz  1,00 40,00 40,00 480,00 

Summe 135,66 1,00  2.414,05 28.968,60 
 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.  
 

jährlicher Rohertrag (Summe marktüblich erzielbare jährliche Nettokaltmieten)  28.968,60 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters), vgl. Einzelaufstellung  2.853,61 € 

jährlicher Reinertrag = 26.114,99 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
2,50 % von 450.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
 

 
11.250,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 14.864,99 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV) 
bei LZ = 2,50 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 75 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 

33,723 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 501.292,06 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  450.000,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 951.292,06 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 951.292,06 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  0,00 € 

Ertragswert  = 951.292,06 € 

 rd. 951.000,00 € 
 

4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Vgl. diesbezüglich auch in den Erläuterungen zur Sachwertberechnung. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokalt-
miete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grund-
miete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage 
von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
aus dem Mietspiegel der Gemeinde sowie aus weiteren Mietpreisveröffentlichungen unter Berücksichtigung 
eigener Ableitungen als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentli-
che Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften 
durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet 
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 
BWK-Anteil    

Verwaltungskosten Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  359,00 € 359,00 € 

Instandhaltungskosten Wohnungen (Whg.) 135,66 m²  14,00 €/m² 1.899,24 € 

 Stellplatz (Stell.) 1 Stell.  16,00 € 16,00 € 

Mietausfallwagnis 2,0 % vom Rohertrag  579,37 € 

Summe   2.853,61 € 
 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage von verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses, des in [1], Kapitel 
3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze als Referenz- 
und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer 
des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie eigener Ab-
leitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnitt-
lichen Liegenschaftszinssätze bestimmt. 
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 
Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwert-
verfahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und des-
halb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Ver-
fahren führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. Wie geeignet das jeweilige Verfahren 
zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab: 
 von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 
 von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfah-

rensergebnisses erforderlichen Daten. 
 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen üblicherweise als Eigennutzungsobjekt erworben. Die Preisbildung im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwertermittlung einfließ-
enden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abgeleitet. Grund-
sätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte Mie-
te, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) 
erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 
 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Sachwert wurde mit  rd. 951.000,00 €, 
der Ertragswert mit   rd. 951.000,00 € ermittelt. 
 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 
Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen die-
ser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit grundsätzlich zu ermitteln (vgl. § 6 
Abs. 4 ImmoWertV 21). Der ermittelte Sachwert wird durch den stützend ermittelten Ertragswert bestätigt, so 
dass eine Gewichtung der Verfahrensergebnisse nicht erforderlich ist. 
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4.7 Verkehrswert 
Der Verkehrswert für das unbelastete, mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 13053 Berlin, Ma-
netstraße 27, 
 

Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Hohenschönhausen 12319N 1 7 380 500 m² 

wird zum Wertermittlungsstichtag 09.12.2025 mit rd. 
 

951.000,00 € 
in Worten: neunhunderteinundfünfzigtausend Euro 

 
geschätzt. 
 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 

Berlin, den 17.12.2025 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tankred Jänicke 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Der Auftrag-
nehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterlie-
gen nicht der Haftung. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbar-
ten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in 
Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit 
haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unbe-
rührt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehöri-
gen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Die Haftung für die Vollstän-
digkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung 
bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweili-
gen Dritten beschränkt. Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Ein-
zelfall auf maximal 500.000,00 EUR begrenzt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen 
Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen 
nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet 
veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet 
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsver-
fahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 
5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung und bzgl. der Grundstücksqualität in der 
zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV 21: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung 
 
II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung – Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 
 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- 

und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter Im-
mobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

 
[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV, Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
 
[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-

richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 
 
[6] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop, Bad Neuenahr-Ahrweiler  
 
[7] Kleiber: Wert R 06 Wertermittlungsrichtlinie 2006, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2006 
 
[8] Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedien GmbH, Köln 2023 
 
[9] Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2024/25, Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/ 

Umnutzung, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 
 
[10] Immobilienmarktbericht 2024/2025, Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin, Datenlizenz 

Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.berlin.de/gutachterausschuss 
 
5.3 Verwendete fachspezifische Software 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand Dezember 2025) erstellt. 
 
6 Verzeichnis der Anlagen 
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Anlage 4: Grundrisse, Schnitt 
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